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Aktenvorlage.
§ 320

Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hait nach 
Ablauf der Frist zur Rechtfertigung die Geschäftsstelle 
ohne Rücksicht darauf, ob eine Rechtfertigung stattge- 
funden hat oder nicht, die Akten der Staatsanwaltschaft 
vorzulegen. Diese stellt, wenn die Berufung von ihr ein
gelegt ist, dem Angeklagten die Schriftstücke über Ein
legung und Rechtfertigung der Berufung zu.

Aktenübersendung.
§321

Die Staatsanwaltschaft übersendet die Akten an die 
Staatsanwaltschaft bei dem Berufungsgerichte. Diese über
gibt die Akten binnen einer Woche dem Vorsitzenden 
des Gerichts.

Verwerfung.
§ 322

(1) Erachtet das Berufungsgericht die Bestimmungen 
über die Einlegung der Berufung nicht für beobachtet, 
so kann es das Rechtsmittel durch Beschluß als unzu
lässig verwerfen. Anderenfalls entscheidet es darüber 
durch Urteil.

(2) Der Beschluß kann durch sofortige Beschwerde an- 
ge fochten werden.

Vorbereitung der Hauptverhandlung.
'§ 323

(1) Auf die Vorbereitung der Hauptverhandlung finden 
die Vorschriften der §§ 214, 216 bis 225 Anwendung. 
In der Ladung ist der Angeklagte auf die Folgen des 
Ausbleibens ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Die Ladung der in erster Instanz vernommenen 
Zeugen und Sachverständigen kann nur dann unterbleiben, 
wenn deren wiederholte Vernehmung zur Aufklärung der 
Sache nicht erforderlich erscheint.


